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Verordnung  
über die Abgeltung und die Rechnungslegung im 
regionalen Personenverkehr 

(ARPV)  
vom …   

 
Der Schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf die Artikel 29 Absatz 2, 30 Absatz 3, 31a Absatz 2, 31ater Absatz 3, 
31aquater Absatz 3, 31b Absatz 2, 35 Absatz 3, 35a Absatz 3 und 63 Absatz 1 des 
Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 20091 (PBG),  
Artikel 97 des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 19572 (EBG) und  
Artikel 26 des Seilbahngesetzes vom 23. Juni 20063 (SebG) 

verordnet: 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Gegenstand 

Diese Verordnung regelt: 

a. die Abgeltung der ungedeckten Kosten der von Bund und Kantonen gemein-
sam bestellten Angebote im regionalen Personenverkehr, namentlich die An-
teile der Kantone und des Bundes;  

b. die Bestellung von Angeboten von nationaler Bedeutung, Tariferleichterun-
gen und weiteren Angeboten;  

c. die Gewährung von Finanzhilfen; 

d.  die Rechnungslegung der Unternehmen, die Abgeltungen oder Finanzhilfen 
nach PBG oder EBG erhalten. 

Art. 2 Begriffe 

In dieser Verordnung gelten als: 
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a. regionaler Personenverkehr: der Personenverkehr innerhalb einer Region, 
einschliesslich der Groberschliessung von Ortschaften nach Artikel 5 Ab-
satz 3 der Verordnung vom 4. November 20094 über die Personenbeförderung 
(VPB), sowie der Personenverkehr mit benachbarten, auch ausländischen Re-
gionen; 

b.  Betriebskosten- und Leistungsrechnung: Ist-Kostenrechnung als Grundlage 
für den Ergebnisausweis der einzelnen Sparten eines Unternehmens; 

c. Sparte: folgende gleichartigen Angebote eines Unternehmens: 

1. die Gesamtheit der von Bund und Kantonen gemeinsam bestellten Linien 
des regionalen Personenverkehrs, 

 2.     die Eisenbahninfrastruktur,  

3. die nur von den Kantonen bestellten Linien des regionalen Personenver-
kehrs sowie weitere bestellte Angebote wie der Ortsverkehr, 

4. der vom Bund bestellte Autoverlad, 

5. Nebengeschäfte; 

d.  Linienerfolgsrechnung: in der Betriebskosten- und Leistungsrechnung der Er-
gebnisausweis eines einzelnen Angebots einer Sparte; 

e.  Planrechnung: in der Offerte enthaltene Rechnung zum Nachweis der unge-
deckten Kosten einzelner Angebote einer Sparte oder der Sparte insgesamt; 

f.  Investitionsrechnung: Ausweis aller Vorgänge im Zusammenhang mit der Er-
stellung, Erneuerung, Abschreibung oder Desinvestition von Objekten des 
Anlagevermögens.  

2. Kapitel: Abgeltung der ungedeckten Kosten 

1. Abschnitt: Grundsätze 

Art. 3 Empfänger von Abgeltungen 

Abgeltungen nach Artikel 28 Absatz 1 PBG können Unternehmen erhalten, die ge-
stützt auf eine Konzession nach Artikel 6 PBG, eine Bewilligung nach Artikel 8 PBG 
oder einen Staatsvertrag Personen im Linienverkehr, im Bedarfsverkehr oder mit li-
nienverkehrsähnlichen Fahrten befördern. 

Art. 4  Abgeltung der ungedeckten Kosten  

1 Abgeltungen für die Deckung der gemäss Planrechnung ungedeckten Kosten im re-
gionalen Personenverkehr werden für die einzelne Linie entrichtet. 

2 Bund und Kantone können mit einem Unternehmen eine von den geplanten unge-
deckten Kosten abweichende Abgeltung vereinbaren, wenn: 

a.  eine neue Linie eingerichtet werden soll; 
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b. eine Zielvereinbarung mit festgelegten Kosten oder Abgeltungen abgeschlos-
sen wurde; oder 

c. es im Ausnahmefall für die Besteller und das Unternehmen von Vorteil ist. 

Art. 5 Koordination zwischen BAV und Kantonen 

1 Gelten Bund und Kantone die ungedeckten Kosten im regionalen Personenverkehr 
gemeinsam ab, so führen das Bundesamt für Verkehr (BAV) und die Kantone das 
Bestellverfahren gemeinsam durch.  

2 Sie koordinieren ihre Tätigkeiten bei der Bestellung und der Prüfung durch die Auf-
sichtsbehörde nach Artikel 37 PBG.  

3 Die Kantone sind federführend bei der Festlegung des Angebots, bei der Offertprü-
fung und bei Verhandlungen mit den Unternehmen. Betrifft die Bestellung mehrere 
Kantone, so einigen sie sich auf einen federführenden Kanton pro Linie. Können sie 
sich nicht einigen, so entscheidet das BAV. 

4 Das BAV ist federführend bei der Messung der Qualität der bestellten Leistungen 
und unterstützt die Kantone bei der Offertprüfung, insbesondere mittels Kennzahlen-
vergleichen. 

5 Es achtet bei der Bestellung auf die Gesamtkoordination des öffentlichen Verkehrs. 

Art. 6 Tarifausgleich 

1 Bund und Kantone sorgen dafür, dass die Tarife für gleichwertige bestellte Angebote 
im ganzen Land ungefähr gleich sind.  

2 Sie achten insbesondere darauf, dass höhere Produktionskosten in geografisch oder 
aus anderen Gründen benachteiligten Landesgegenden nicht zu wesentlich höheren 
Tarifen führen.  
2. Abschnitt: Abgeltungsvoraussetzungen 

Art. 7 

1 Ein Angebot des regionalen Personenverkehrs wird gemeinsam von Bund und Kan-
tonen abgegolten, wenn: 

a. die Linie ganzjährig der Groberschliessung nach Artikel 5 Absatz 3 VPB5 
dient; darin inbegriffen sind saisonal oder an einzelnen Wochentagen verkeh-
rende Angebote zur Ergänzung der bestehenden Erschliessung; 

b. es bei im Ausland liegenden Linienabschnitten überwiegend schweizerischem 
Verkehr dient oder der Grenzbahnhof bei Eisenbahnlinien im Ausland liegt; 

c. für die Linie eine minimale Wirtschaftlichkeit und mindestens eine Nachfrage 
nach Artikel 8 Absatz 2 gegeben sind; 
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d. die Vorgaben der Besteller zur Qualität und Sicherheit des Angebots sowie 
zur Stellung der Beschäftigten eingehalten werden; 

e. der direkte Verkehr nach Artikel 16 PBG gewährleistet ist; 

f. für das Angebot eine Konzession, eine Bewilligung nach Artikel 8 PBG oder 
ein Staatsvertrag vorliegt. 

2 Das BAV legt die Voraussetzungen für die minimale Wirtschaftlichkeit von Linien 
in einer Richtlinie fest; es berücksichtigt dabei die Bedürfnisse der wirtschaftlichen 
Entwicklung benachteiligter Landesgegenden und die Kennzahlen nach Artikel 37. 
Es überprüft die Voraussetzungen periodisch und passt sie bei Bedarf den aktuellen 
Gegebenheiten an. 

3 Nach Anhörung der Kantone entscheidet das BAV, ob die Voraussetzungen für eine 
gemeinsame Abgeltung einer Linie erfüllt sind. In begründeten Ausnahmefällen kann 
das BAV der gemeinsamen Abgeltung einer Linie auch zustimmen, wenn nicht alle 
Voraussetzungen erfüllt sind.  
3. Abschnitt: Angebot im regionalen Personenverkehr 

Art. 8 Umfang des bestellten Angebots 

1 Bund und Kantone bestellen das Angebot gemeinsam aufgrund der Nachfrage. 

2 Werden auf dem meistbelasteten Teilstück einer Linie durchschnittlich mindestens 
32 Personen pro Tag befördert, so stellen Bund und Kantone eine Mindesterschlies-
sung mit 4 Kurspaaren sicher. 

3 Werden auf dem meistbelasteten Teilstück einer Linie durchschnittlich mehr als 500 
Personen pro Tag befördert, so kann ein Angebot mit einem durchgehenden Stunden-
takt mit 18 Kurspaaren bestellt werden. 

4 Das Angebot kann über den Stundentakt hinaus verdichtet werden, wenn: 

a. dies aus Kapazitätsgründen notwendig ist, soweit eine genügende Auslastung 
und Wirtschaftlichkeit vorliegt; 

b. es die Ziele der Raumplanung oder des Umweltschutzes verlangen, nament-
lich wenn sich dadurch wesentliche zusätzliche Marktpotenziale erschliessen 
lassen. 

5 Vom Angebotsumfang nach den Absätzen 2–4 kann abgewichen werden, wenn die 
betrieblichen Rahmenbedingungen und die Kostensituation einer Linie dies rechtfer-
tigen. 

6 Bei Seilbahnen, Fahrten auf Verlangen, Bedarfsverkehr, Sammelfahrten oder Anla-
gen mit automatischem Betrieb bestellen Bund und Kantone das Angebot aufgrund 
der Betriebszeiten sowie unter Berücksichtigung der jeweiligen Produktionsbedin-
gungen und Kostensituation. 

7 Angebote, die über den Angebotsumfang nach den Absätzen 2–6 hinausgehen, wer-
den vom Bund nicht abgegolten. Sie können durch die Kantone gestützt auf Artikel 28 
Absatz 4 PBG als Angebotsverbesserungen bestellt werden. 
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8 Das BAV legt die Grundsätze für das Angebot im regionalen Personenverkehr in 
einer Richtlinie fest.  

Art. 9 Ermittlung der Nachfrage 

1 Die Nachfrage wird aufgrund der Querschnittsbelastung in der Verkehrsperiode 
Montag bis Freitag ermittelt. Das BAV kann in besonderen Fällen Ausnahmen bewil-
ligen. 

2 Die Querschnittsbelastung eines Teilstücks einer Linie entspricht dem Quotienten 
aus der Gesamtzahl der Passagiere, die auf dem Teilstück in beiden Richtungen in-
nerhalb eines Jahres in der Verkehrsperiode Montag bis Freitag befördert werden, und 
der Jahressumme der Verkehrstage in dieser Verkehrsperiode. 

Art. 10 Qualität der Angebote  

1 Das BAV misst die Qualität der gemeinsam bestellten Angebote im regionalen Per-
sonenverkehr mittels eines Qualitätsmesssystems. Dabei bezieht es die Kantone und 
die Unternehmen ein. Es veröffentlicht jährlich die Ergebnisse der einzelnen Unter-
nehmen. 

2 Die Unternehmen dokumentieren und kommentieren die vom BAV gemessene Qua-
lität ihrer Angebote jährlich in Qualitätsberichten. 

3 Gestützt auf die Qualitätsberichte können die Besteller und die Unternehmen in An-
gebots- oder Zielvereinbarungen Qualitätsverbesserungen vereinbaren.  
4. Abschnitt: Ausschreibung und Vergabe 

Art. 11 Ausschreibungsplanung 

1 Jeder Kanton erstellt eine Ausschreibungsplanung über die gemeinsam mit dem 
Bund auszuschreibenden Angebote. Die Ausschreibungsplanung enthält mindestens 
folgende Angaben: 

a. Angebote, die der Kanton gemeinsam mit dem Bund ausschreibt; 

b. allfällige weitere Angebote, die der Kanton ohne Bundesbeteiligung aus-
schreibt; 

c. Zeitpunkt der Ausschreibung; 

d. Datum der Betriebsaufnahme; 

e. Vergabedauer; 

f. bei bestehenden konzessionierten Angeboten die Konzessionärin und das 
Ende der Konzession; 

g. Art des Verkehrsträgers: Strasse oder Schiene; 

h. Grund der Ausschreibung; 

i. Status der Ausschreibung. 
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2 Soll ein bestehendes Angebot ausgeschrieben werden, so muss dieses spätestens 
zwölf Monate vor der Ausschreibung in die Ausschreibungsplanung aufgenommen 
werden. Soll eine Konzession für ein Angebot des gemeinsam bestellten regionalen 
Personenverkehrs auf der Strasse neu erteilt werden, so kann dieses Angebot zur In-
formation in die Ausschreibungsplanung aufgenommen werden. 

3 Die Ausschreibungsplanung bedarf der Genehmigung des BAV. Das BAV hört die 
von der Ausschreibung betroffenen anderen Kantone an. 

4 Das BAV sorgt dafür, dass die kantonalen Ausschreibungsplanungen aufeinander 
abgestimmt werden. Insbesondere überprüft es, ob sie bei gemeinsam auszuschrei-
benden Angeboten dieselben Informationen enthalten. Es veröffentlicht eine Über-
sicht über die Ausschreibungsplanungen. 

Art. 12  Schwellenwerte 

1 Der Schwellenwert des Abgeltungsbetrages, ab welchem die Besteller Angebote auf 
der Strasse nach Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe b PBG ausschreiben, richtet sich bei 
Angeboten, für die eine Konzession neu erteilt werden soll, nach Anhang 4 Ziffer 1.1 
des Bundesgesetzes vom 21. Juni 20196 über das öffentliche Beschaffungswesen. 

2 Bei bestehenden Angeboten beträgt der Schwellenwert ohne Mehrwertsteuer 
500 000 Franken. 

3 In Fällen nach Artikel 32c Absatz 2 PBG schreiben die Besteller das Angebot auch 
bei einem Abgeltungsbetrag unterhalb des Schwellenwertes aus. 

Art. 13  Neues Angebot in einem bestehenden regionalen Netz 

Ein neues Angebot gilt dann als Bestandteil eines bestehenden regionalen Netzes nach 
Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe d PBG, wenn in der Region nur ein Unternehmen meh-
rere miteinander verknüpfte Buslinien betreibt und sich das neue Angebot so in das 
bestehende Netz einfügen lässt, dass sich betriebliche Synergien mit den bestehenden 
Linien ergeben. 

Art. 14  Ausschreibung mit mehreren beteiligten Kantonen 

1 Beteiligen sich mehrere Kantone an einer Ausschreibung, so einigen sie sich vor 
Beginn der Ausschreibung auf einen Kanton, der die Federführung übernimmt, sowie 
auf die Aufteilung der Ausschreibungskosten. 

2 Der federführende Kanton übernimmt die Aufgaben des Kantons nach den Arti-
keln 15, 18, 19 und 26. 

Art. 15 Ausschreibungsverfahren 

1 Der Kanton erstellt die Ausschreibungsunterlagen. Diese enthalten: 

a. die für die Einreichung der Ausschreibungsofferten massgebenden Angaben; 
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b. die Anforderungen an die Ausschreibungsofferten; 

c. die Kriterien zur Bewertung der Eignung der offerierenden Unternehmen; 

d. die Kriterien zur Bewertung der Ausschreibungsofferten; 

e. die Fristen für die Einreichung der Ausschreibungsofferten und des Konzes-
sionsgesuchs; 

f. die Dauer, während welcher die Unternehmen an ihre Ausschreibungsofferten 
gebunden sind. 

2 Die Frist für die Einreichung der Ausschreibungsofferten und der Konzessionsgesu-
che beträgt mindestens 60 Tage nach der Ausschreibung. Die Unternehmen sind wäh-
rend höchstens zwölf Monaten ab Ende der Einreichungsfrist an ihre Ausschreibungs-
offerten gebunden. 

3 Der Kanton unterbreitet die Ausschreibungsunterlagen sowie Änderungen dieser 
Unterlagen dem BAV zur Genehmigung und schreibt danach das Angebot aus. 

4 Nach der Ausschreibung veröffentlicht der Kanton: 

a. Änderungen der Ausschreibungsunterlagen unverzüglich nach deren Geneh-
migung; 

b. die Fragen der interessierten Unternehmen und die Antworten der Besteller in 
anonymisierter Form. 

5 Er stellt die Ausschreibungsunterlagen interessierten Unternehmen auf Verlangen 
zu und gibt diesen Unternehmen auch die Angaben nach Absatz 4 bekannt. 

6 Beteiligen sich mehrere Kantone an einer Ausschreibung, so unterbreitet der feder-
führende Kanton die Ausschreibungsunterlagen sowie Änderungen dieser Unterlagen 
den beteiligten Kantonen zur Genehmigung. 

Art. 16 Vergütung 

Es besteht kein Anspruch auf die Vergütung der Kosten der Ausschreibungsofferten. 

Art. 17 Teile und Kombinationen des Angebots,  
Unternehmensvarianten 

1 In der Ausschreibung kann vorgesehen werden, dass die Unternehmen: 

a. Ausschreibungsofferten für Teile oder Kombinationen des Angebots einrei-
chen können; 

b. Unternehmensvarianten einreichen können. 

2 Die Rahmenbedingungen werden in den Ausschreibungsunterlagen festgehalten. 

Art. 18 Öffnung der Ausschreibungsofferten 

1 Mindestens je eine Vertreterin oder ein Vertreter des Kantons und des BAV öffnen 
die Ausschreibungsofferten gemeinsam. 



Verordnung 745.16 

8 / 36 

2 Sie erstellen über die Öffnung der Ausschreibungsofferten ein Protokoll und halten 
darin mindestens folgende Angaben fest: 

a. die Namen der anwesenden Personen; 

b. die Namen der offerierenden Unternehmen; 

c. das Einreichungsdatum; 

d. die geplanten Kosten und Erlöse der Angebote; 

e. den Umfang der Ausschreibungsofferten nach Artikel 17. 

3 Der Kanton stellt das Protokoll den offerierenden Unternehmen unter Wahrung des 
Geschäftsgeheimnisses zu. Bei mehreren beteiligten Kantonen stellt der federfüh-
rende Kanton das Protokoll auch den übrigen beteiligten Kantonen zu. 

Art. 19  Bereinigung und Bewertung der Ausschreibungsofferten 

1 Der Kanton bereinigt die Angaben der Ausschreibungsofferten in technischer und 
rechnerischer Hinsicht so, dass sie objektiv vergleichbar sind. Kontaktiert er hierfür 
ein offerierendes Unternehmen, so hält er den Ablauf und das Ergebnis der Kontakt-
aufnahme fest. 

2 Die Besteller können über ein offerierendes Unternehmen Erkundigungen einholen, 
insbesondere wenn:  

a. der Verdacht auf einen Ausschlussgrund nach Artikel 32f PBG besteht; oder  

b. die ungedeckten Kosten des Angebots aussergewöhnlich niedrig sind. 

3 Sie bewerten die Ausschreibungsofferten mittels einer Nutzwertanalyse oder eines 
gleichwertigen Bewertungssystems und ermitteln gemeinsam die vorteilhafteste Aus-
schreibungsofferte. 

4 Sie legen gemeinsam fest, ob die Bewertung aufgrund der geplanten Kosten und 
Erlöse oder nur der geplanten Kosten erfolgt. 

Art. 20 Vergabeabsicht und Vergabeentscheid 

1 Das BAV gibt die Vergabeabsicht den beteiligten Kantonen und den offerierenden 
Unternehmen bekannt. 

2 Es führt die Anhörung nach Artikel 13 VPB7 durch.  

3 Nach Abschluss der Anhörung verfügt das BAV den Vergabeentscheid sowie die 
Erteilung oder Erneuerung der Konzession. 

4 Liegt neun Monate vor der Betriebsaufnahme einer Linie kein rechtskräftiger Verga-
beentscheid vor, so entscheidet das BAV über den Betrieb der Linie. 
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Art. 21 Abbruch des Ausschreibungsverfahrens 

Die Besteller brechen das Ausschreibungsverfahren aus wichtigen Gründen ab, ins-
besondere wenn: 

a. sich die Voraussetzungen der Ausschreibung grundlegend geändert haben; 

b. keine Ausschreibungsofferte die in den Ausschreibungsunterlagen festgeleg-
ten Anforderungen und Kriterien erfüllt. 

Art. 22 Veröffentlichung 

1 Die Veröffentlichungen des BAV erfolgen auf der Internetplattform für öffentliche 
Beschaffungen8. 

2 Nicht veröffentlicht werden Verfügungen in Fällen nach Artikel 32 Absatz 2 Buch-
staben a, f und g PBG. 

Art. 23 Wechsel des beauftragten Unternehmens 

Stellt das neu beauftragte Unternehmen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
bisher beauftragten Unternehmens aufgrund von Artikel 32l Absatz 3 PBG an, so han-
delt es sich dabei nicht um einen Übergang des Arbeitsverhältnisses nach Artikel 333 
des Obligationenrechts (OR)9.  
5. Abschnitt: Zielvereinbarungen 

Art. 24 Grundsätze 

1 Bund und Kantone schliessen mit den Unternehmen Zielvereinbarungen für eine 
Dauer von vier bis sechs Jahren ab. Abweichende Dauern sind in gegenseitigem Ein-
vernehmen möglich.  

2 Bund und Kantone dürfen mit den Unternehmen keine den Zielvereinbarungen zu-
widerlaufenden Vereinbarungen abschliessen. 

3 In den Zielvereinbarungen können Kosten- oder Abgeltungsziele vereinbart werden 
oder Kosten oder Abgeltungen verbindlich fixiert werden.  

Art. 25 Ausnahmen 

Keine Zielvereinbarungen müssen abgeschlossen werden: 

a.  für Seilbahnen und Schiffe; 

b.  für grenzüberschreitende Angebote;  

c.  für Unternehmen mit einem jährlichen Abgeltungsbetrag unter 1 Million 
Franken;  
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d. in begründeten Einzelfällen. 

Art. 26 Zielvereinbarung nach einer Ausschreibung 

1 Nach einer Ausschreibung nach Artikel 32 PBG schliessen das BAV, die beteiligten 
Kantone und das Unternehmen eine Zielvereinbarung für die im Vergabeentscheid 
festgelegte Dauer ab. 

2 In der Zielvereinbarung werden die Kosten und Erlöse oder nur die Kosten für die 
ersten zwei Bestellperioden festgelegt sowie die Anpassungen dieser Beträge für die 
Folgejahre geregelt. 

3 Bei wesentlichen Änderungen der Verhältnisse können die Parteien die Zielverein-
barung im gegenseitigen Einvernehmen anpassen. 

Art. 27 Bonus-Malus-System 

1 Bonus-Malus-Systeme dürfen die Unternehmen nicht in ihrem Bestand gefährden. 

2 Boni oder Mali sind bei der Zuweisung zur Spezialreserve nach Artikel 36 PBG 
nicht zu berücksichtigen.  

3 Der Bonus steht dem Unternehmen zur freien Verfügung.  
6. Abschnitt: Bestellverfahren 

Art. 28 Termine und Ablauf 

1 Das BAV gibt den Kantonen und den Unternehmen die Termine der einzelnen Pha-
sen des Bestellverfahrens bekannt. Es trägt dabei der Zeit, die für die kantonalen Ent-
scheidverfahren notwendig ist, angemessen Rechnung.  

2 Das BAV und die Kantone sorgen für die Koordination von Fahrplanverfahren und 
Bestellverfahren. Die Kantone hören die interessierten Kreise im Verlauf des Bestell-
verfahrens an und berücksichtigen deren Anträge angemessen. 

Art. 29 Finanzielle Vorgaben 

1 Der Bundesrat stellt die für den regionalen Personenverkehr einzusetzenden Mittel 
ein: 

a. im Entwurf für den jährlichen Voranschlag; 

b. im Verpflichtungskredit nach Artikel 30a PBG. 

2 Das BAV teilt die Mittel den Kantonen in Fortschreibung der bisherigen Leistungen 
des Bundes zu. Es kann dabei auch den effektiven Bedarf berücksichtigen.   
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7. Abschnitt: Offerten 

Art. 30 Aufforderung zur Offertstellung 

1 Nach Konsultation des BAV informieren die Kantone die Unternehmen spätestens 
zwölf Monate vor Beginn einer Bestellperiode über die für den regionalen Personen-
verkehr bereitgestellten Mittel und fordern sie zur Offertstellung auf. Sie teilen ihnen 
gleichzeitig mit, wie das Angebot verändert werden soll. Bei interkantonal tätigen 
Unternehmen koordinieren die Kantone ihre Vorgaben. 

2 Wollen die Besteller ein Angebot so ändern, dass ein Unternehmen sein Betriebs-
konzept von Grund auf überarbeiten muss, so informieren sie dieses spätestens drei 
Jahre vor der Einführung des neuen Angebots. 

3 Wollen die zur Offertstellung aufgeforderten Unternehmen keine Offerte erstellen, 
so müssen sie dies den Bestellern innert Monatsfrist mitteilen.  

4 Für Angebote, die nach Artikel 32 PBG ausgeschrieben worden sind, müssen die 
Unternehmen bis zum Ablauf der Zielvereinbarung für die betreffenden Linien eine 
Offerte einreichen. 

5 Die Besteller können von den Unternehmen vor dem Einreichen der Offerten 
Richtofferten verlangen. Diese dienen der Angebotsplanung und sind nicht verbind-
lich. 

Art. 31 Offerteinreichung 

1 Die Offerte für die nachfolgende Bestellperiode ist den Bestellern im letzten Jahr 
einer Bestellperiode nach Vorliegen der Betriebskosten- und Leistungsrechnung des 
Vorjahres, spätestens jedoch Ende April, einzureichen. 

2 Die Offerte ist nach Linien zu gliedern. Nach Vorgabe des BAV können Linien nach 
Artikel 9 VPB10 unterteilt oder zusammengefasst werden. 

3 Die Offerte muss enthalten: 

a. eine qualitative und quantitative Umschreibung des Angebotskonzeptes; 

b. je eine verbindliche Planrechnung für die einzelnen Fahrplanjahre der Bestell-
periode;  

c. Begründungen für Abweichungen gegenüber bisherigen Planungen, Zielver-
einbarungen und letzter Jahresrechnung;  

d. einen Mittelfristplan, sofern dieser nicht bereits durch die Zielvereinbarung 
abgedeckt ist; 

e. eine Investitionsplanung; 

f. eine Übersicht über die eingesetzten Fahrzeuge; 

g. die Indikatoren zur Berechnung der Kennzahlen für die einzelnen Jahre der 
Bestellperiode; 

  

10 SR 745.11 



Verordnung 745.16 

12 / 36 

h. die Fahrpläne der Bestellperiode;  

i. die Qualitätsberichte des Vorjahres; 

j. Angaben zu Kosten und Erlösen des Erhalts und Betriebes von historischem 
Rollmaterial. 

4 Das BAV legt fest, in welcher Form die Offerte einzureichen ist. 

5 Die Besteller können weitere Unterlagen verlangen, insbesondere Nachweise zu den 
Anstellungsbedingungen des Personals, zum Stand der Umsetzung des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200211, zum Verkauf und zu den Ver-
kaufsstellen, zum Angebot im Transport von Reisegepäck sowie zum Tarifsystem und 
Tarifniveau. 

Art. 32 Planrechnung 

1 In der Planrechnung einer Offerte sind das Leistungs- und das Verursacherprinzip 
sowie das Prinzip der Vollkostenrechnung einzuhalten.  

2 Die Planrechnung ist nach Linien zu gliedern; die Gliederung richtet sich nach An-
hang 1. 

3 Die Besteller können von den Unternehmen verlangen, allgemeine Kosten wie Kos-
ten für den Verkauf und Vertrieb separat auszuweisen, damit sie diese als eigenstän-
diges Angebot abgelten können. 

4 Wurden Linien mit einem Betriebsvertrag nach Artikel 20 VPB12 ganz oder teilweise 
auf eine Drittperson übertragen, so können die Besteller verlangen, dass in der Plan-
rechnung die Erlöse, Kosten und Abgeltungen der gesamten Leistung gemäss An-
hang 1 gegliedert werden. 

5 Das BAV regelt die Anrechenbarkeit von Kosten und Erlösen in einer Richtlinie. 

Art. 33 Historisches Rollmaterial des regionalen Personenverkehrs 

1 Die ungedeckten Kosten für den Erhalt und Betrieb von historischem Rollmaterial 
des regionalen Personenverkehrs können in den Planrechnungen geltend gemacht 
werden. 

2 Besteller und Unternehmen legen in den Zielvereinbarungen den Umfang des Erhalts 
und des Betriebs des historischen Rollmaterials fest.   

Art. 34 Mittelfristplan 

1 Der Mittelfristplan der Offerte muss einschliesslich der offerierten Bestellperiode 
mindestens vier Fahrplanjahre umfassen. Er ist nach Linien zu gliedern.  

2 Mit Zustimmung der Besteller kann auf eine Gliederung nach Linien verzichtet wer-
den. 

  

11 SR 151.3 
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3 Im Mittelfristplan sind mindestens die Summen der Markterlöse, der Kosten, der 
Abgeltungen und der Leistungsmengen sowie deren Veränderungen auszuweisen und 
zu erläutern. Die Leistungsmengen müssen die produktiven Kilometer, die Fahrplan-
stunden und die Personenkilometer umfassen. 

Art. 35 Nebenerlöse und Nebengeschäfte 

1 Nebenerlöse sind Erlöse aus Leistungen, die mit den Ressourcen der abgegoltenen 
Sparten erbracht werden und untrennbar mit den abgegoltenen Angeboten verbunden 
sind. 

2 Nebengeschäfte sind produktionsmässig eigenständig erbrachte Leistungen mit 
Restkapazitäten oder zugeordneten Ressourcen innerhalb eines konzessionierten Be-
reichs, die keinen direkten Bezug zu den abgegoltenen Angeboten haben. 

3 Werden Ressourcen sowohl für bestellte Angebote als auch für Angebote für Dritte 
eingesetzt, so legen die Besteller mit dem Unternehmen in der Zielvereinbarung fest, 
welche Leistungen als Nebenerlöse und welche als Nebengeschäfte auszuweisen sind. 

4 Das BAV legt in einer Richtlinie fest, wie die Nebenerlöse und die Nebengeschäfte 
auszuweisen und die Kosten zu verrechnen sind. 

Art.  36 Investitionen 

1 Unternehmen können Investitionsfolgekosten in die Planrechnung einer Offerte auf-
nehmen, wenn die Besteller der Aufnahme dieser Kosten vor der Investition zuge-
stimmt haben. 

2 Überträgt bei einer Betriebsmittelübertragung nach Artikel 32l Absatz 2 PBG das 
bisherige Unternehmen das für die Finanzierung dieser Betriebsmittel aufgenommene 
Fremdkapital nicht mit allen Rechten und Pflichten auf das neue Unternehmen, so 
muss dieses dem bisherigen Unternehmen den Restbuchwert vergüten. Die Besteller 
vergüten dem bisherigen Unternehmen die gegenüber dem Darlehensgeber nicht ab-
gesicherten Ausstiegskosten. 

3 Bei Betriebsmitteln, die auf Eisenbahnlinien mit einem Kostendeckungsgrad von 
unter 30 Prozent eingesetzt werden sollen, prüfen die Besteller vor der Zustimmung, 
ob alternative Angebote mit einem besseren Kosten-Nutzen-Verhältnis möglich sind.  

4 Bei der Prüfung berücksichtigen sie neben der Wirtschaftlichkeit insbesondere: 

a. die Anliegen nach Artikel 31a Absatz 3 PBG; 

b. die Kosten und Erlöse der Infrastruktur der betreffenden Strecken; 

c. die Auslastung der Linie während den Hauptverkehrszeiten; 

d. die Auswirkungen auf die Qualität der Erschliessung. 

5 Die Prüfung wird spätestens nach zehn Jahren wiederholt. 

6 Das BAV legt die Voraussetzungen und den Prozess der Zustimmung der Besteller 
zu Investitionen in einer Richtlinie fest. 
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Art. 37 Kennzahlen und systematischer Vergleich der bestellten Angebote 

1 Das BAV berechnet aufgrund der Offerten sowie der Betriebskosten- und Leistungs-
rechnung Kennzahlen über die einzelnen Linien.  

2 Es erstellt einen systematischen Vergleich der bestellten Angebote.  

3 Es stellt der Öffentlichkeit, den Kantonen und den Unternehmen die Indikatoren, 
Kennzahlen und Ergebnisse des systematischen Vergleichs in geeigneter Form zur 
Verfügung.  

Art. 38 Prüfung der Offerten 

1 Ist eine Offerte nicht befriedigend, so können die Besteller das Unternehmen zur 
Einreichung einer überarbeiteten Offerte auffordern. 

2 Gibt es bei den Kennzahlen erhebliche, vom Unternehmen nicht hinreichend begrün-
dete Unterschiede gegenüber anderen Unternehmen mit vergleichbaren Verhältnis-
sen, so können die Kantone eine Prüfung durch das BAV verlangen. 

3 Das BAV hört für die Prüfung die beteiligten Kantone und die betroffenen Unter-
nehmen an. Lassen sich die abweichenden Kennzahlen nicht rechtfertigen, so fordert 
es das Unternehmen zu einer Anpassung der Offerte an das Niveau der Kennzahlen 
vergleichbarer Unternehmen auf.  
8. Abschnitt: Angebotsvereinbarungen 

Art. 39 Abschluss von Angebotsvereinbarungen 

1 Nehmen die Besteller eine Offerte an, so schliessen sie mit dem Unternehmen eine 
Angebotsvereinbarung ab. Eine Angebotsvereinbarung kommt zustande, wenn alle 
Besteller die Offerte angenommen haben. Das Unternehmen teilt den Bestellern in-
nerhalb von 14 Tagen das Zustandekommen mit. 

2 Die Unternehmen haben nur dann einen Rechtsanspruch auf eine Bestellung, wenn 
die Leistungen Gegenstand einer Zielvereinbarung nach Artikel 26 sind.  

3 Die Besteller können den Abschluss einer Angebotsvereinbarung bei besonderen 
Fällen vom Vorliegen einer Zielvereinbarung mit verbindlich festgelegten Zielen ab-
hängig machen. 

4 Die für mehr als ein Jahr vereinbarten Abgeltungen des Bundes und der Kantone 
stehen unter dem Vorbehalt der Budgetgenehmigung. Stehen die finanziellen Mittel 
nicht zur Verfügung, so ist das Angebot neu festzulegen und sind die Offerten anzu-
passen. 

Art. 40 Vorbehalte 

1 In begründeten Fällen können Angebotsvereinbarungen mit dem Vorbehalt versehen 
werden, dass der effektive Umfang der Leistungserbringung nachkalkuliert wird.  

2 Die Aufnahme von Vorbehalten bedarf der Zustimmung des BAV. 
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Art. 41 Nachverhandlungen 

Ergeben sich nach dem Abschluss einer Angebotsvereinbarung wesentliche neue Tat-
sachen, so kann bei Zustimmung aller Beteiligten die Vereinbarung nachverhandelt 
werden.  
9. Abschnitt: Anteile der Kantone und des Bundes an den Abgeltungen 

Art. 42 Berechnung des interkantonalen Verteilschlüssels 

1 Bedient eine Linie das Gebiet mehrerer Kantone, so legen diese für die Abgeltungen 
einen interkantonalen Verteilschlüssel fest. 

2 Können sich die Kantone nicht auf einen interkantonalen Verteilschlüssel einigen, 
so legt ihn das BAV fest. Dabei berücksichtigt es die Linienlänge auf Kantonsgebiet 
und die Verkehrsbedienung der Stationen. 

3 Die Verkehrsbedienung der Stationen entspricht der Anzahl der fahrplanmässigen 
Abfahrten im Rahmen des von Bund und Kantonen gemeinsam finanzierten Ange-
bots. Als Stationen gelten auch Bahnhöfe und Haltestellen. Stationen werden ganz 
oder teilweise einem anderen Kanton zugerechnet, wenn sie weniger als 1 Kilometer 
von der Kantonsgrenze entfernt sind und den Einwohnerinnen und Einwohnern dieses 
Kantons dienen. Die Verteilung wird auf das nächste Viertel auf- oder abgerundet. 

4 Linienlängen werden ab Kantonsgrenze gemessen. Linienabschnitte ohne Station, 
die dem betreffenden Kanton dient, werden nicht mitgerechnet. 

Art. 43 Berechnung der Kantonsbeteiligungen 

1 Die Kantonsbeteiligungen werden unter Berücksichtigung der strukturellen Voraus-
setzungen nach Artikel 30 Absatz 2 PBG mit der Formel nach Anhang 2 berechnet. 

2 Sie werden mindestens alle vier Jahre neu berechnet. Sie sind in Anhang 3 aufge-
führt. 

Art. 44 Maximale jährliche Abweichung vom Bundesanteil 

Die jährliche Abweichung vom Bundesanteil nach Artikel 30 Absatz 1 PBG darf ma-
ximal 5 Prozentpunkte betragen.  
3. Kapitel:  
Angebote von nationaler Bedeutung, Tariferleichterungen und weitere 
Angebote 

Art. 45 Angebote von nationaler Bedeutung 

Der Bund richtet Abgeltungen für die von ihm bestellten Angebote von nationaler 
Bedeutung und für Kosten von Leistungen im Zusammenhang mit diesen Angeboten 



Verordnung 745.16 

16 / 36 

gestützt auf schriftliche Vereinbarungen mit Unternehmen oder anderen Leistungser-
bringern aus.  

Art. 46 Koordination 

1 Bei der Bestellung von Angeboten ohne Beteiligung des Bundes haben die Besteller 
die Koordination mit dem gemeinsam von Bund und Kantonen bestellten Angebot 
sicherzustellen. 

2 Die Besteller von Angeboten ohne Beteiligung des Bundes können die Bestimmun-
gen des 2. und 5. Kapitels als verbindlich erklären. 

Art. 47 Tariferleichterungen 

1 Tariferleichterungen nach Artikel 28 Absatz 4 PBG können bestellt und abgegolten 
werden. Die Besteller und die Unternehmen oder Tarifverbünde vereinbaren die Tarifer-
leichterungen. 

2 Die Besteller von Tariferleichterungen entschädigen die Unternehmen oder Tarifver-
bünde für die Einnahmenausfälle. 

Art. 48 Tarifverbünde 

1 In Tarifverbünden sind die Einnahmen zwischen den Unternehmen nachfrageabhän-
gig aufgrund der Personenkilometer, der Anzahl der Einsteigenden und der Fahraus-
weisstruktur zu verteilen. 

2 Beträgt das Erlösniveau weniger als 80 Prozent des Standarderlösniveaus des natio-
nalen direkten Verkehrs, so ist auf Verlangen der betroffenen Transportunternehmen 
die Differenz zu diesen 80 Prozent durch die Verursacher zu entschädigen. Die Ver-
kehrserlöse im bestellten regionalen Personenverkehr dürfen durch die Entschädigung 
nicht geschmälert werden. 

Art. 49 Befristete Angebotserweiterungen 

Befristete Angebotserweiterungen zur Bewältigung von Verkehr, der das Mass des 
normalen Verkehrs nach Artikel 12 PBG übersteigt, sind durch die Verursacher zu 
bestellen und zu bezahlen.  
4. Kapitel: Finanzhilfen 

1. Abschnitt: Bürgschaften 

Art. 50 Grundsatz 

Für die Finanzierung von Investitionen im regionalen Personenverkehr kann der Bund 
den Unternehmen im Rahmen der bewilligten Kredite Bürgschaften gewähren. 
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Art. 51 Voraussetzungen und Auflagen 

1 Bürgschaften werden für die Finanzierung von Investitionen gewährt, die abgel-
tungsberechtigten Leistungen dienen und deren Folgekosten nach Artikel 36 Absatz 1 
in die Planrechnung einer Offerte aufgenommen werden dürfen. Über Ausnahmen 
entscheidet das BAV im Einvernehmen mit der Eidgenössischen Finanzverwaltung. 

2 Der Bund kann die Gewährung der Bürgschaften von flankierenden Massnahmen 
im Verkehrsbereich abhängig machen. 

3 Das BAV legt die Voraussetzungen und den Prozess der Gewährung von Bürgschaf-
ten in einer Richtlinie fest. 

Art. 52 Zuständigkeit 

Die Bürgschaften werden durch das BAV erteilt.  
2. Abschnitt: Umwandlung und Sistierung der Rückzahlung von 
Darlehen 

Art. 53 Grundsatz 

Die Umwandlung oder die Sistierung der Rückzahlung von Darlehen des Bundes nach 
Artikel 31 Absatz 3 oder 4 PBG setzt eine entsprechende Umwandlung oder Sistie-
rung durch die Kantone voraus. 

Art. 54 Voraussetzungen und Auflagen 

Umwandlungen oder Sistierungen der Rückzahlung von Darlehen werden für Inves-
titionen gewährt, die abgeltungsberechtigten Leistungen dienen und deren Folgekos-
ten nach Artikel 36 Absatz 1 in die Planrechnung einer Offerte aufgenommen werden 
dürfen. 

Art. 55 Antragsstellung 

Die Umwandlung ist spätestens drei Monate zum Voraus beim BAV zu beantragen. 

Art. 56 Umwandlungs- oder Sistierungsvereinbarung 

1 Das BAV, die beteiligten Kantone und das Unternehmen schliessen eine Vereinba-
rung über die Umwandlung oder Sistierung der Rückzahlung des Darlehens ab. Darin 
legen sie die damit verbundenen Auflagen fest. 

2 Bei der Umwandlung oder Sistierung von rückzahlbaren Darlehen über 10 Millionen 
Franken handelt das BAV im Einvernehmen mit der Eidgenössischen Finanzverwal-
tung.  
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3. Abschnitt: Beiträge für Innovationen sowie für Investitionen von 
Seilbahnunternehmen 

Art. 57 Innovationen 

1 Zur Förderung von Innovationen kann der Bund im Rahmen der bewilligten Kredite 
A-Fonds-perdu-Beiträge gewähren. 

2 Das BAV regelt die Voraussetzungen und den Prozess der Vergabe in einer Richtli-
nie. 

Art. 58 Investitionen von Seilbahnunternehmen 

1 Für Investitionen von Seilbahnunternehmen kann der Bund im Rahmen der bewil-
ligten Kredite A-Fonds-perdu-Beiträge nach Artikel 16 Absatz 3 SebG gewähren. 

2 Das BAV regelt die Voraussetzungen und den Prozess der Finanzierung von Inves-
titionen abgeltungsberechtigter Seilbahnunternehmen in einer Richtlinie.  
5. Kapitel: Rechnungslegung 

1. Abschnitt: Grundsätze 

Art. 59 

1 Die Jahresrechnung von Unternehmen mit Angeboten des gemeinsam bestellten re-
gionalen Personenverkehrs muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln. 

2 Das BAV legt das für die Rechnungslegung anzuwendende Regelwerk sowie Aus-
nahmen in einer Richtlinie fest.  
2. Abschnitt: Betriebskosten- und Leistungsrechnung 

Art. 60   

1 Unternehmen mit Angeboten des gemeinsam bestellten regionalen Personenver-
kehrs führen mindestens für die Ist-Rechnung neben ihrer Finanzrechnung eine nach 
Sparten gegliederte Betriebskosten- und Leistungsrechnung.  

2 Bei Seilbahnunternehmen bilden regionaler Personenverkehr, Infrastruktur und Gü-
terverkehr eine gemeinsame Sparte. 

3 Die Betriebskosten- und Leistungsrechnung ist auf die Organisation und die Ange-
bote des Unternehmens auszurichten. Das Leistungs- und das Verursacherprinzip so-
wie das Prinzip der Vollkostenrechnung sind einzuhalten.  
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4 Die Betriebskosten- und Leistungsrechnung ist in die gleichen Linien zu gliedern 
wie die Planrechnung der Offerte. In der Planrechnung und in den Linienerfolgsrech-
nungen muss der Detaillierungsgrad der Markterlöse, der Kosten und der Abgeltungen 
identisch sein. Die Gliederung richtet sich nach Anhang 1. 

5 Unternehmen unter gemeinsamer Leitung können die Betriebskosten- und Leis-
tungsrechnung über mehr als eine juristische Person führen. 

6 Das BAV kann auf Gesuch hin bewilligen, dass die Betriebskosten- und Leistungs-
rechnung nur über einen Teilbereich des Unternehmens geführt wird. 

7 Es kann schweizerische Unternehmen, die eine einzige Linie betreiben, sowie aus-
ländische Unternehmen von der Pflicht zur Führung einer Betriebskosten- und Leis-
tungsrechnung befreien, wenn sich die ungedeckten Kosten des regionalen Personen-
verkehrs dieser Unternehmen einwandfrei nachweisen lassen.  
3. Abschnitt: Anlagen- und Abschreibungsrechnung 

Art. 61 Grundsätze 

1 Die Anlagen- und Abschreibungsrechnung ist nach dem Brutto- und dem Einzelbe-
wertungsprinzip zu erstellen.  

2 Sie enthält als Detailrechnung die Bilanzpositionen des materiellen Anlagevermö-
gens. 

Art. 62 Abgrenzung zwischen der Erfolgsrechnung und der Anlagen- und 
Abschreibungsrechnung 

1 Massnahmen, die dazu dienen, die mit dem Abschreibungssatz ausgedrückte Nut-
zungsdauer zu erreichen, sind als Unterhalt in der Erfolgsrechnung auszuweisen. 

2 Nicht aktivierbar sind direkt durch eine Investition ausgelöste einmalige Kosten, die 
im Finanzhandbuch des Unternehmens als solche aufgeführt sind. Sie sind in der In-
vestitionsplanung separat auszuweisen. 

Art. 63 Aktivierung und Ausbuchung von Anlagen 

1 Angeschaffte Anlagen sind zu Anschaffungskosten zu aktivieren. Selbst hergestellte 
Anlagen sind zu Herstellungskosten zu aktivieren. 

2 Gesamt- und Teilerneuerungen von Anlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten zu aktivieren. 

3 Erweiterungen von Anlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu ak-
tivieren, wenn die Aktivierungsuntergrenze überschritten ist. Die Nutzungsdauer und 
der Abschreibungssatz von erweiterten Anlagen sind mit deren Inbetriebnahme neu 
zu bestimmen. 

4 Effektive oder hochgerechnete Anlagenwerte und Wertberichtigungen von ersetzten 
Teilen oder ersetztem Material sind auszubuchen. 
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5 Restbuchwerte von Anlagen sind über die Erfolgsrechnung zu verbuchen. 

6 Das Unternehmen muss eine Kostengrenze festlegen, unterhalb welcher die Anlagen 
nicht aktiviert werden. 

Art. 64 Abschreibungen und Wertberichtigungen 

1 Das BAV legt die Bandbreiten der Abschreibungssätze für die Anlagen des regio-
nalen Personenverkehrs in einer Richtlinie fest.  

2 Werden vor Ablauf der Nutzungsdauer einer Anlage einzelne Anlageteile ersetzt 
oder erneuert, so kann die Anlage aufgrund einer Unterteilung in eine Hauptanlage 
und Unteranlagen aktiviert und abgeschrieben werden. Die Unterteilung der Anlage 
muss in der Anlagen- und Abschreibungsrechnung ersichtlich sein. 

3 A-Fonds-perdu-Beiträge der öffentlichen Hand und von Dritten für aktivierbare In-
vestitionen, insbesondere für Tunnelausbrucharbeiten, sind so zu verbuchen, dass auf 
diesem Teil der Investition keine erfolgswirksamen Wertberichtigungen gemacht 
werden können. Dabei darf der A-Fonds-perdu-Beitrag nicht mit dem Anschaffungs-
wert verrechnet werden. 

Art. 65 Veränderte Nutzungsdauer 

1 Wird die Nutzungsdauer einer Anlage neu beurteilt, so ist der Restbuchwert über die 
neu festgelegte verbleibende Nutzungsdauer abzuschreiben. 

2 Erträge und Aufwendungen, einschliesslich Restbuchwerte, aus Anlagenabgängen 
(Veräusserungserfolge) sind in der Sparte zu verbuchen, die die Kosten der Anlage 
getragen hat.  
4. Abschnitt: Jahresrechnung 

Art. 66  

1 Unternehmen mit Abgeltungen oder Finanzhilfen von Bund und Kantonen müssen 
dem BAV und den betreffenden Kantonen innert dreissig Tagen nach der Generalver-
sammlung die von dieser genehmigte Jahresrechnung mit den folgenden Unterlagen 
zur subventionsrechtlichen Prüfung einreichen: 

a. Erklärung der Einhaltung der subventionsrechtlichen Grundsätze; 

b. Geschäftsbericht nach Artikel 958 Absatz 2 OR13; im Anhang sind alle 
für den Betrieb der Linien und Strecken abgeschlossenen Sach- und Haft-
pflichtversicherungen mit deren Deckungssummen auszuweisen; der 
Anhang des Geschäftsberichts einer Infrastrukturbetreiberin enthält zu-
dem die Investitionsrechnung für die Sparte Infrastruktur; 
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c. Linienerfolgsrechnung, gegliedert nach Sparten sowie den Summen der 
einzelnen Erlöse, Kosten und Abgeltungen pro Sparte und über alle Spar-
ten;  

d. Abgrenzungen zur Finanzbuchhaltung pro Sparte; 

e. Indikatoren für die Berechnung der Kennzahlen; 

f. soweit nicht aus Erfolgsrechnung, Bilanz oder Anhang der Jahresrech-
nung ersichtlich, detaillierte Nachweise über: 

1. im Geschäftsjahr erhaltene, nach Bestellern aufgeteilte Abgel-
tungen nach Artikel 28 PBG oder Artikel 51 EBG, 

2. nach Geldgebern aufgeteilte Bestände von Darlehen der öf-
fentlichen Hand oder von Darlehen nach den Artikeln 51b und 
58a EBG sowie nach anderen subventionsrechtlichen Grund-
lagen, 

3. nach Geldgebern aufgeteilte Bestände von noch nicht abge-
rechneten Finanzhilfen, 

4. Art, Bildung, Verwendung und Auflösung von Rückstellungen 
und Reserven; 

g. detaillierte Anlagen- und Abschreibungsrechnung; 

h. Nachweis über Desinvestitionen von Anlagen der abgegoltenen Sparten; 

i. Bericht über die Spezialprüfung nach Artikel 38 Absatz 3 PBG; 

j. ausführlicher Revisionsbericht an den Verwaltungsrat;  

k. Begründungen für Abweichungen gegenüber den Offerten. 

2 Das Protokoll über die Generalversammlung ist einzureichen, sobald es rechtsgültig 
ist. 

3 Die Besteller können im Rahmen ihrer Prüftätigkeit weitere Unterlagen verlangen. 

4 Das BAV legt fest, in welcher Form die Unterlagen zur subventionsrechtlichen Prü-
fung einzureichen sind.  
6. Kapitel: Schlussbestimmungen 

Art. 67 Aufhebung und Änderung anderer Erlasse  

Die Aufhebung und die Änderung anderer Erlasse werden in Anhang 4 geregelt. 

Art. 68 Übergangsbestimmungen 

1 Vergabevereinbarungen nach bisherigem Recht sind bis zu ihrem Ablauf den Ziel-
vereinbarungen nach Artikel 26 gleichgestellt. 
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2 Kleinluftseilbahnen mit Erschliessungsfunktion sind bis zum Ablauf ihrer kantona-
len Bewilligung zur Personenbeförderung den Unternehmen nach Artikel 3 gleichge-
stellt. 

Art. 69 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 

 

… Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

Die Bundespräsidentin: Viola Amherd 
Der Bundeskanzler: Viktor Rossi 

 

  



Verordnung «%ASFF_YYYY_ID» 

23 / 36 

Anhang 1 
(Art. 32 Abs. 2 und 4, Art. 60 Abs. 4) 

 
Gliederung der Planrechnung sowie der Linienerfolgsrechnung 
  
1. Die Erlöse sind pro Linie wie folgt separat auszuweisen:  

1.1 Verkehrserlöse; 
1.2 Nebenerlöse. 

 
2. Die Verkehrserlöse sind pro Linie nach den folgenden Fahrausweisarten zu 
gliedern: 

2.1 Pauschalfahrausweise ohne Verbundfahrausweise; 
2.2 Einzelfahrausweise und Streckenabonnemente ohne 

Verbundfahrausweise; 
2.3 Verbundfahrausweise je Tarifverbund; 
2.4 übrige Verkehrserlöse.  
 

3. Die Nebenerlöse sind pro Linie wie folgt zu gliedern: 
3.1 Distributionserlöse; 
3.2 Transportentschädigungen; 
3.3 übrige Nebenerlöse. 

 
4. Die Kosten sind pro Linie separat auszuweisen für: 

4.1 das Führen der Fahrzeuge; 
4.2 die Zugs- und Sicherheitsbegleitung; 
4.3 den Betrieb und die Betriebsführung; 
4.4 Eisenbahnfahrzeuge, unterteilt in die wesentlichen Typen von 

Zugskompositionen und getrennt nach: 
4.4.1 Betrieb und Unterhalt, 
4.4.2 Abschreibungen,  
4.4.3 Zinsen; 

4.5 Strassenfahrzeuge, Schiffe oder Seilbahnen unterteilt nach 
Fahrzeugkategorien; 

4.6 die Fahrzeugmiete; 
4.7 die Infrastruktur für die Strasse oder Schiffe; 
4.8 den Verkauf und Vertrieb; 
4.9 den Trassenpreis und getrennt nach: 

4.9.1 Trasse, 
4.9.2 Verschleiss oder Gewicht, 
4.9.3 Haltezuschlag, 
4.9.4 Umweltzuschlag, 
4.9.5 Energie, 
4.9.6 Deckungsbeitrag, 
4.9.7 Zusatzleistungen; 

4.10 die übrigen Kosten; 
4.11 die Kosten für historisches Rollmaterial; 
4.12 die Verwaltungskosten; 
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4.13 die Vorsteuerkürzung. 
5. Die Finanzierung der ungedeckten Kosten ist pro Linie wie folgt separat 
auszuweisen: 

5.1 finanzielle Beteiligung des Unternehmens an der Deckung der 
ungedeckten Kosten; 

5.2 Abgeltungen für weitere Angebote, Angebotsverbesserungen oder 
Tariferleichterungen nach Artikel 28 Absatz 4 PBG; 

5.3 gemeinsame Abgeltungen nach Artikel 28 Absatz 1 PBG. 
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Anhang 2 
(Art. 43 Abs. 1) 

Kantonsbeteiligungen: strukturelle Voraussetzungen und Formel 

1. Als strukturelle Voraussetzung nach Artikel 30 Absatz 2 PBG gilt die Bevölke-
rungsdichte. Die Bevölkerungsdichte entspricht dem Quotienten der Bevölkerungs-
zahl gemäss Volkszählung und der produktiven Fläche. Der Index der Bevölkerungs-
dichte (IBD) wird ausgedrückt als Kehrwert der Bevölkerungsdichte eines Kantons 
im Verhältnis zum schweizerischen Durchschnitt. 

2. Der Index der Bevölkerungsdichte wird zur Berechnung der Kantonsbeteiligung in 
folgende Masszahl (MSI) umgerechnet: 

MSI(IBD) = {600 % – IBD} / 600 %. 

3. Die Kantonsbeteiligungen werden nach folgender Formel berechnet, wobei die Re-
sultate auf ganze Prozentzahlen gerundet werden: 

Kantonsbeteiligung = MSI(IBD)3 × 0,541 + 0,2 
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Anhang 3 
(Art. 43 Abs. 2) 

Kantonsbeteiligungen: prozentuale Anteile 

Kanton Kantonsbeteiligung (in %) 

 Fahrplanjahre  
2025–2028 

ZH 67 
BE 46 
LU 53 
UR 23 
SZ 47 
OW 27 
NW 45 
GL 27 
ZG 63 
FR 46 
SO 55 
BS 73 
BL 62 
SH 51 
AR 47 
AI 29 
SG 52 
GR 20 
AG 61 
TG 54 
TI 42 
VD 53 
VS 37 
NE 49 
GE 71 
JU 26 

 

 

  



Verordnung «%ASFF_YYYY_ID» 

27 / 36 

 Anhang 4 
 (Art. 67) 

Aufhebung und Änderung anderer Erlasse 

 
I 

Die folgenden Erlasse werden aufgehoben: 

 

1. Verordnung vom 11. November 200914 über die Abgeltung des regionalen 
Personenverkehrs; 

2. Verordnung des UVEK vom 18. Januar 201115 über das Rechnungswesen 
der konzessionierten Unternehmen.  

II 

Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert:  
1. Gebührenverordnung vom 25. November 199816 für den öffentlichen 

Verkehr 

Art. 42  

Aufgehoben  
2. Verordnung vom 14. Oktober 201517 über die Konzessionierung, Planung 

und Finanzierung der Bahninfrastruktur (KPFV) 

Ingress 

gestützt auf die Artikel 1 Absatz 3, 6, 8, 9b, 57 Absatz 3 und 97 des Eisenbahngesetzes 
vom 20. Dezember 195718 (EBG) und Artikel 35 Absatz 3 des Personenbeförderungs-
gesetzes vom 20. März 200919 (PBG), 

 

  

14  AS 2009 6061; 2013 1701; 2015 4165; 2019 3581; 2023 514 
15  AS 2011 351; 2016 597; 2020 1653 
16  SR 742.102 
17  SR 742.120 
18  SR 742.101 
19  SR 745.1 
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Art. 1 Bst. ebis 

Diese Verordnung regelt: 

ebis. die Rechnungslegung;  

Art. 2 Sachüberschrift sowie Abs. 3–6 

Trennung der Sparte Infrastruktur von den übrigen Sparten: Umfang der 

Trennung 
3 Die Sparte Infrastruktur und die übrigen Sparten des Unternehmens sind in der An-
lagen- und Abschreibungsrechnung sowie in der Investitionsrechnung vollständig 
voneinander zu trennen oder mit Hilfe von Zwischensummen so zu gliedern, dass die 
Trennung ersichtlich ist. 

4 In der Bilanz oder im Anhang der Jahresrechnung sind die Anschaffungs- und Buch-
werte der Sparte Infrastruktur separat auszuweisen. 

5 In der Erfolgsrechnung oder im Anhang der Jahresrechnung sind die Abschreibun-
gen der Sparte Infrastruktur separat auszuweisen. Unternehmen, die keine Betriebs-
kosten- und Leistungsrechnung führen, gliedern die Erfolgsrechnung so, dass die 
Trennung nach Absatz 3 ersichtlich ist. 

6 Die Anlagen- und Abschreibungsrechnung ist mindestens nach den Anlagegattun-
gen und Hauptanlagetypen zu gliedern.  

Art. 3 Sachüberschrift, Abs. 1 und Abs. 3bis 

Trennung der Sparte Infrastruktur von den übrigen Sparten: Spartenrech-

nung 

1 Betrifft nur den französischen Text. 

3bis Führt ein Unternehmen in der Betriebskosten- und Leistungsrechnung eine Sparte 
Infrastruktur, so gilt Artikel 66 Absatz 3 EBG als erfüllt. 

Art. 5 Abs. 1 Bst. d und Abs. 2 Bst. a 

1 Investitionen in den Substanzerhalt dienen: 

d. der Bewältigung der Nachfrageentwicklung:  

1. im Personenverkehr ohne zusätzliche Zugskilometer, 

2. im Gütertransport ohne zusätzliche Trassen; 

2 Investitionen in den Ausbau dienen:  

a. der Erhöhung der Kapazität:  

1. im Personenverkehr für zusätzliche Zugskilometer,  

2. im Gütertransport für zusätzliche Trassen; 
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Art. 22 Abs. 1 Bst. a und b 

1 Als Strecken für die Feinerschliessung, die nach Artikel 49 EBG keine Bundesleis-
tungen erhalten, gelten Strecken: 

a. die mehrheitlich Angeboten nach Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung vom 
4. November 200920 über die Personenbeförderung oder Artikel 8 Absatz 7 
der Verordnung vom …21 über die Abgeltung und die Rechnungslegung im 
regionalen Personenverkehr (ARPV) dienen; oder 

b. deren Haltestellen mehrheitlich nicht mehr als 1,5 km voneinander entfernt 
sind und keine zusätzlichen Ortschaften ans Schienennetz anschliessen.  

Art. 24 Abs. 4 

4 Die Infrastrukturbetreiberin erteilt Unternehmen, die ihr Mitwirkungsrecht nach Ar-
tikel 37a EBG ausüben wollen, die notwendigen Auskünfte über Projekte, die im In-
vestitionsplan figurieren. Sie erläutert ihnen auf Anfrage, weshalb bestimmte Investi-
tionen nicht in den Investitionsplan aufgenommen wurden. Rückmeldungen der 
Infrastrukturbetreiberin auf Anfragen sind schriftlich allen betroffenen Eisenbahnver-
kehrsunternehmen und Anschliessern zuzustellen. 

Art. 26 Abs. 2 

2 Sie vereinbaren Vergütungen, welche die vollen Kosten nach Artikel 64 EBG de-
cken. Die Vergütungen dürfen keine kalkulatorische Verzinsung enthalten.  

Art. 27 Abs. 2 Bst. c, e und f sowie Abs. 4 

2 Der Offerte sind insbesondere folgende Unterlagen beizulegen: 

c. die vorgeschlagenen Zielwerte für die Kennzahlen zur Leistungsmessung; 

e. Aufgehoben 

f. eine Aufstellung der geplanten Erlöse und Kosten; 

4 Das BAV regelt den Detaillierungsgrad der Unterlagen. Es kann im Einzelfall eine 
weitergehende Gliederung verlangen oder Erleichterungen gewähren. 

Art. 28 Bst. e 

Die Leistungsvereinbarung nach Artikel 51 EBG enthält: 

e. die Kennzahlen und die entsprechenden Zielwerte zur Messung der Zielerrei-
chung;  

  

20  SR 745.11 
21 SR … 
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Art. 31 Abs. 2 

2 Die Infrastrukturbetreiberinnen legen dem BAV periodisch einen Bericht über die 
Erreichung der Ziele, den Netzzustand, die Belastung und Auslastung der Infrastruk-
tur sowie den Stand der Investitionen und des Einbezugs der Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen vor. Das BAV regelt die Einzelheiten der Berichterstattung. Es kann im 
Einzelfall eine weitergehende Gliederung verlangen oder Erleichterungen gewähren. 

Gliederungstitel nach Art. 37a 

7b. Abschnitt: Rechnungslegung 

Art. 37b  Veränderte Nutzungsdauer 
1 Der Sparte Infrastruktur dürfen Abschreibungen nur bis zum Buchwert Null belastet 
werden. 

2 Wird die Nutzungsdauer einer Anlage neu beurteilt, so ist der Restbuchwert über die 
neu festgelegte verbleibende Nutzungsdauer abzuschreiben. 

3 Erträge und Aufwendungen, einschliesslich Restbuchwerte, aus Anlagenabgängen 
(Veräusserungserfolge) sind in der Sparte zu verbuchen, die die Kosten der Anlage 
getragen hat. 

4 Im direkten Zusammenhang mit einer geplanten Erneuerung oder Erweiterung oder 
einem geplanten Ersatz vorhersehbare Veräusserungserträge der Sparte Infrastruktur 
sind im Investitionsplan separat aufzuführen. 

Art. 37c Gliederung der Erlöse und Kosten 
1 Das BAV gibt die Gliederung der Erlöse und Kosten für die Betriebskosten- und 
Leistungsrechnung sowie für die Offerte vor. 

2 In der Sparte Infrastruktur sind die Abgeltungen und allfällige der Infrastruktur gut-
geschriebene Gewinne aus Nebengeschäften mindestens wie folgt separat auszuwei-
sen: 

a. Abgeltungen nach Artikel 51b EBG; 

b. der Infrastruktur gutgeschriebene Gewinne aus Nebengeschäften. 

Art. 37d Reine Infrastrukturbetreiberinnen 

Für reine Infrastrukturbetreiberinnen gelten die Bestimmungen zur Rechnungslegung 
nach den Artikeln 2, 32 Absätze 1 und 5, 35, 59, 60 Absätze 3, 5 und 6, 61–63, 64 
Absätze 2–3 und 66 ARPV22.  

  

22 SR … 
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Art. 38 Abs. 2 

2 Als Investitionen in die Infrastruktur der Seilbahnunternehmen im Sinne von Arti-
kel 16 Absatz 3 des Seilbahngesetzes vom 23. Juni 200623 gelten 50 Prozent der Ge-
samtinvestition. Die Investitionsbeiträge werden à fonds perdu gewährt.  
3. Gütertransportverordnung vom 25. Mai 201624 

Art. 16 Abs. 2 

2 Bestellt ein Kanton ein Angebot auf dem Netz der Schmalspurbahnen, so können 
die Betriebsbeiträge des Bundes bis zum prozentualen Anteil der Bundesbeteiligung 
nach Anhang 3 der Verordnung vom …25 über die Abgeltungen und die Rechnungs-
legung im regionalen Personenverkehr (ARPV) erhöht werden. 

Art. 24 Abs. 2 

2 Das Bestell- und Beitragsverfahren für die Ausrichtung der Betriebsbeiträge richtet 
sich nach den Artikeln 30–32 und 36–41 ARPV26.  
4. Seilbahnverordnung vom 21. Dezember 200627 

Art. 58 Abs. 3 Einleitungssatz und Bst. b 

3 Seilbahnunternehmen, die Abgeltungen nach Artikel 49 EBG28 erhalten oder Bei-
träge nach Artikel 56 EBG erhalten haben, haben die Geschäftsbücher zu führen: 

b.  nach den Bestimmungen, die der Bundesrat gemäss Artikel 35 Absatz 3 PBG 
und das BAV gemäss Artikel 35 Absatz 4 PBG erlässt.  

5. Verordnung vom 4. November 200929 über die Personenbeförderung  

Ersatz eines Ausdrucks 

Im ganzen Erlass wird «Verkehrsangebot» ersetzt durch «Angebot». 

  

23 SR 743.01 
24  SR 742.411 
25  SR … 
26  SR … 
27  SR 743.011 
28 SR 742.101 
29  SR 745.11 
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Art. 5 Erschliessungsfunktion 

1 Eine Linie hat Erschliessungsfunktion, wenn sie der Groberschliessung oder im Orts-
verkehr der Feinerschliessung einer Ortschaft dient. 

2 Als Ortschaften gelten Siedlungsgebiete, in denen das ganze Jahr über mindestens 
100 Personen wohnen: 

a. in einem Umkreis von höchstens 1,5 km Radius; 

b. in traditionellen Streusiedlungen; oder 

c. in Talschaften im Berggebiet, die von einem gemeinsamen Punkt aus er-
schlossen werden. 

3 Der Groberschliessung dient eine Linie, die: 

a.  Ortschaften untereinander oder mit dem übergeordneten Netz des öffentlichen 
Verkehrs verbindet; 

b. innerhalb einer Ortschaft Siedlungsteile, in denen das ganze Jahr über min-
destens 100 Personen wohnen, erschliesst, die mehr als 1,5 km von Haltestel-
len anderer Linien entfernt sind, die der Groberschliessung dienen. 

4 Der Feinerschliessung dient eine Linie, wenn: 

a. die Haltestellen nicht mehr als rund 1,5 km von Haltestellen der Linien ent-
fernt sind, die der Groberschliessung dienen; und 

b. die Abstände zwischen den Haltestellen klein sind. 

Art. 9 Abs. 2 

2 Als Linie gelten alle durchgehenden Fahrten von Kursen mit gleichen Anfangs- und 
Endpunkten, einschliesslich Verstärkungs-, Früh- und Spätkursen auf Teillinien. Als 
Anfangs- und Endpunkte können auch Knotenpunkte gelten und Punkte, an denen die 
Erschliessungsfunktion ändert. 

Art. 12 Abs. 1 und Abs. 4 
1 Das Unternehmen muss das Konzessionsgesuch frühestens zehn und spätestens drei 
Monate vor dem Zeitpunkt, auf den die Fahrten aufgenommen oder erweitert werden 
sollen, beim BAV einreichen. Wird das Gesuch im Rahmen einer Ausschreibung nach 
Artikel 32 PBG eingereicht, so richten sich die Fristen nach Artikel 15 Absatz 2 der 
Verordnung vom …30 über die Abgeltung und die Rechnungslegung im regionalen 
Personenverkehr. 

4 Bei einer Ausschreibung nach Artikel 32 PBG müssen die Unternehmen das Gesuch 
zusammen mit der Ausschreibungsofferte einreichen. Das Gesuch muss die Angaben 
nach Anhang Ziffer I Buchstaben a, d, f, i, k, l und n sowie Anhang Ziffer II Buch-
stabe a enthalten. Der Bund kann vom Unternehmen mit der vorteilhaftesten Offerte 

  

30  SR … 
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nach Artikel 32g Absatz 1 PBG vor Beginn der Anhörung zusätzliche Angaben ver-
langen. 

Art. 15 Abs. 1 und 2 Bst. d 

1 Die Konzession wird für zwölf Jahre erteilt oder erneuert. 

2 Sie kann insbesondere dann für eine kürzere Dauer erteilt oder erneuert werden, 
wenn: 

d. dies der Harmonisierung der Konzessionsdauern mehrerer bestellter Ange-
bote eines Unternehmens dient. 

Art. 19 

Bisheriger Art. 20 

Art. 20 

Bisheriger Art. 19 

Art. 23 Amtliche Bezeichnungen 

Das BAV legt nach Rücksprache mit dem Unternehmen dessen amtliche Bezeichnung 
und Initialen sowie die Liniennummern und Linienbezeichnungen fest. Diese Festle-
gungen sind für Fahrplan- und Tarifpublikationen verbindlich. 

Art. 41 Abs. 1  
1 Im Strassenverkehr ist bei grenzüberschreitenden Pendelfahrten mit Unterbringung 
und Rundfahrten nach Artikel 39 Buchstaben f und g ein Fahrtenblatt mit der zugehö-
rigen Übersetzungssammlung mitzuführen. Es muss jeweils vor Antritt der Fahrt aus-
gefüllt werden. 

Art. 42 Abs. 4 

4 Die Kantone sorgen für geeignete Haltestellen und deren Anbindung an den öffent-
lichen Verkehr. 

Art. 55b Abs. 3 

3 Die Unternehmen müssen gemeinsam einen Branchenstandard zur Informations-
pflicht erarbeiten und diesen dem BAV zur Genehmigung unterbreiten. 
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Art. 56 Abs. 3 

3 Im übrigen konzessionierten Verkehr müssen die Unternehmen direkten Verkehr 
anbieten, wenn der Nutzen für die Reisenden gegenüber dem wirtschaftlichen Auf-
wand der Unternehmen überwiegt. 

Art. 56a Gemeinsame Vertriebsinfrastruktur 
 (Art. 17a PBG) 

1 Die Unternehmen nach Artikel 17a Absatz 1 PBG betreiben gemeinsam die für die 
Erbringung von Reservations-, Verkaufs-, Abrechnungs- und Einnahmeverteilungs-
leistungen sowie für Kontrollfunktionen erforderlichen Systeme (Vertriebsinfrastruk-
tur) und entwickeln diese bedürfnisgerecht weiter. 

2 Unternehmen, die den direkten Verkehr nach Artikel 16 PBG anbieten, müssen sich 
der Vertriebsinfrastruktur anschliessen. Weiteren Unternehmen ist der Anschluss zu 
diskriminierungsfreien Bedingungen zu gewähren.  

3 Die Vertriebsinfrastruktur umfasst mindestens das Fahrausweissortiment des direk-
ten Verkehrs nach Artikel 16 Absatz 1 PBG. 

4 Zu den für den Vertrieb erforderlichen Sach- und Personendaten gehören insbeson-
dere Fahrausweissortimente, Tarife, Kundendaten, beanspruchte Leistungen der Kun-
dinnen und Kunden sowie Kontrolldaten. 

Art. 58a Informationssysteme über Reisende ohne gültigen Fahrausweis: 
Datenbearbeitung, Zugang und Datensicherheit 

 (Art. 20, 20a PBG) 

1 Unternehmen dürfen soweit erforderlich in Informationssystemen folgende Perso-
nendaten über Reisende ohne gültigen Fahrausweis zur Sicherung des Zuschlags nach 
Artikel 20 PBG, zum Inkasso und zur Missbrauchsbekämpfung bearbeiten: 

a. Name;  

b. Vorname;  

c. Geburtsdatum;  

d. Heimat- oder Geburtsort;  

e. Sprache und Nationalität;  

f. Ausweisart und Ausweisnummer;  

g. Telefonnummer; 

h. die Daten nach den Buchstaben a–g aus Fotografien der von den Reisenden 
vorgelegten Dokumente;  

i. Wohnadresse; 

j. E-Mail-Adresse; 

k. Daten über die Bonität von Reisenden, welche die Zuschlagsforderung nicht 
binnen 30 Tagen beglichen haben, wie Mahnstufe, Stand der Betreibung, Vor-
handensein von Verlustscheinen; 
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l. Zahlungsmittel; 

m. Fahrausweis-Kontrollprotokolle mit Ort und Zeitpunkt der Kontrolle; 

n. Dokumente, die zum Nachweis einer Straftat dienen. 

2 Zur Missbrauchsbekämpfung dürfen Daten über den Reiseweg längstens 30 Tage 
bearbeitet werden, soweit dies erforderlich ist, um eine unzulässige Mehrfachnutzung 
entdecken zu können. 

3 Sind Reisende minderjährig oder nicht handlungsfähig, dürfen die Daten nach Ab-
satz 1 der gesetzlichen Vertreterin oder des gesetzlichen Vertreters bearbeitet werden. 

4 Zu den Daten nach Artikel 20a Absatz 2 Buchstabe e PBG gehören auch rechtskräf-
tige Urteile über strafrechtliche Verfolgungen oder Sanktionen betreffend das Reisen 
ohne gültigen Fahrausweis, soweit diese für die Durchsetzung von Ansprüchen erfor-
derlich sind. 

5 Die Daten nach Absatz 1 dürfen nur von Personen eingesehen und bearbeitet wer-
den, die sie für die Erhebung eines Zuschlags oder zur Identifizierung von Reisenden 
benötigen. 

6 Wer über Mutationen von Daten informiert wird, muss diese unverzüglich berichti-
gen. 

7 Werden Daten im Abrufverfahren zugänglich gemacht, so müssen der Betreiber des 
Informationssystems und das abrufende Unternehmen sicherstellen, dass nur Perso-
nen Daten abrufen können, die diese für die Erhebung des Zuschlags oder zur Identi-
fizierung von Reisenden benötigen. 

Art. 62a Mitnahme von Fahrrädern im internationalen Eisenbahnverkehr 
 (Art. 23a PBG) 

Die Bestimmungen über die Mitnahme von Fahrrädern im grenzüberschreitenden Ei-
senbahn-Personenfernverkehr richten sich nach Artikel 6 der Verordnung (EU) 
2021/78231. 

Art. 79 Abs. 1 Einleitungssatz (Betrifft nur den französischen Text) und Bst. f 

1 Zum Zweck der Verkehrsplanung kann das BAV von den Unternehmen folgende 
Daten zu den Linien, Linienabschnitten und Gebieten verlangen: 

f. räumliche Verteilung der Fahrausweise. 

  

31  Verordnung (EU) 2021/782 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2021 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (Neufassung), 
ABl. L 172 vom 17.5.2021, S. 1.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32021R0782
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32021R0782
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32021R0782
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Art. 79a  Datenbearbeitung durch Unternehmen 
 (Art. 54 PBG) 

1 Unternehmen dürfen neben den Daten nach Artikel 54 Absatz 2 PBG folgende Per-
sonendaten von Reisenden mit einem persönlichen Fahrausweis zur Sicherung der 
Einnahme des Fahrpreises nach Artikel 54 PBG bearbeiten: 

a. Name; 

b. Vornamen; 

c. Geburtsdatum; 

d. Foto; 

e. aus der Wohnsitzbestätigung oder dem Zivilstandsdokument: Wohnadresse; 

f. Kinds- oder Pflegekindsverhältnis; 

g. Telefonnummer, sofern diese den Unternehmen von den Reisenden freiwillig 
bekanntgegeben wurde; 

h. E-Mail-Adresse, sofern diese den Unternehmen von den Reisenden freiwillig 
bekanntgegeben wurde; 

i. Daten über die Bonität, sofern eine Einwilligung der Reisenden vorliegt; 

k.     Zahlungsmittel. 

2 Sind Reisende minderjährig oder nicht handlungsfähig, dürfen die Daten nach Ab-
satz 1 der gesetzlichen Vertreterin oder des gesetzlichen Vertreters bearbeitet werden.  

3 Die Unternehmen müssen die Bearbeitung von Personendaten protokollieren:  

a. im Bereich, in dem ihnen Verfügungsbefugnisse zukommen; 

b. im Zusammenhang mit der Zuschlagserhebung nach den Artikeln 20 und 20a 
PBG; 

c. im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/68032.   
  

32  Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates, Fassung gemäss 
ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89. 


